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Im Kanton Zürich finden wir eine
grosse landschaftliche Vielfalt, die
von nahezu unberührten Natur -
räumen bis hin zur stadtnahen 
Agglomerationslandschaft reicht.
Der Druck auf diese Landschafts-
räume nimmt jedoch zu, und es 
finden zahlreiche Nutzungen und
bauliche Aktivitäten statt, die ihr
Gesicht wesentlich prägen.

Die Landschaft ist eines der wichtigsten
Elemente der Lebensqualität im Kan-
ton Zürich. An die Landschaft werden
aber ganz unterschiedliche Ansprüche
gestellt. Landwirtschaftliche Nutzung,
Erholungsnutzung sowie Kiesabbau
sind die drei, die das Landschaftsbild in
besonderem Masse prägen. Im dicht
besiedelten Kanton Zürich mit seiner
dynamischen Wirtschaftsentwicklung
ist der Druck äusserst hoch. Darum

müssen Schutz- und Nutzungsinteres-
sen besonders sorgfältig gegeneinan-
der abgewogen werden. 

Landwirtschaftliches Bauen

Das Erscheinungsbild der landwirt-
schaftlich genutzten und somit zonen-
konformen Bauten hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten stark verän-
dert: Mit wachsender Grösse der 
Betriebe nehmen auch die Ausmasse
von landwirtschaftlichen Ökonomie-
gebäuden wie Ställen und Scheunen
zu. Das erschwert ihre Einordnung in
die Landschaft und stellt damit auch
höhere Anforderungen an die für die
Bewilligung zuständigen Stellen. Der
Strukturwandel in der Landwirtschaft
beeinflusst und verändert das Land-
schaftsbild. Als eine Massnahme zur
Entlastung der Landschaft sieht der

Entwurf des überarbeiteten kantona-
len Richtplans daher vor, dass Bauten in
exponierten und freistehenden Lagen,
sobald sie nicht mehr für ihren ur-
sprünglichen Zweck genutzt werden,
rückgebaut werden. 

Erholung

Erholung und Freizeit im Freien spielen
für die Zürcher Bevölkerung eine wich-
tige Rolle. Das zeigt sich unter anderem
auch in der zunehmenden Zahl der Ge-
suche für Bauten und Anlagen, die der
Freizeitgestaltung in der Landschaft
dienen, wie beispielsweise Reitsport-
und Golfanlagen. Da diese im Land-
wirtschaftsgebiet nicht zonenkonform
sind, gelten besondere Anforderungen,
und für ihre Realisierung sind zum Teil
komplexe Planungsverfahren auf ver-
schiedenen Stufen erforderlich. So
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Freizeitnutzungen wie dieser Golfplatz in Otelfingen prägen durch ihre Infrastruktur und
Geländemodellierungen stark das Bild der Landschaft.

Quelle: Pirmin Knecht



muss für Reitsportanlagen ein direkter
Zusammenhang mit einer bestehen-
den Siedlung gegeben sein, und es ist
eine Erholungszone mit Gestaltungs-
plan notwendig. Zusätzlich ist zu prü-
fen, ob ein Richtplaneintrag im kom-
munalen oder regionalen Richtplan 
angezeigt ist. Auch für Golfanlagen
sind die planungsrechtlichen Anforde-
rungen hoch. Hier sind ein Eintrag im 
regionalen Richtplan sowie eine Erho-
lungszone mit Gestaltungsplan in der
Nutzungsplanung notwendig. Dadurch
wird auch gewährleistet, dass die 
Bevölkerung in den betroffenen Ge-
meinden tatsächlich mitbestimmen
kann, welche Nutzungen sie in ihrem
Gemeindegebiet haben möchte und
welche nicht.

Kiesabbau

Auch der Kiesabbau prägt die Land-
schaft, vor allem im Norden des Kan-
tons. Um die Eingriffe durch den Kies-
abbau besser zu steuern und zu koor-
dinieren, findet seit der Teilrevision des
kantonalen Richtplans «Ver- und Ent-
sorgung» im Jahr 2009 das Instrument
des Gesamtkonzepts verstärkt Anwen-
dung. So wurde im Mai 2012 das «Ge-
samtkonzept Kiesabbau Hardwald»
für den Raum Uster/Volketswil fertig-

gestellt, das unter Einbezug der betrof-
fenen Gemeinden, der Kiesunterneh-
men sowie der kantonalen Fachstellen
erarbeitet wurde. Es legt die Rahmen-
bedingungen für die nachfolgenden
Gestaltungspläne fest und macht unter
anderem Aussagen zur Etappierung
der Abbaugebiete, zu Kies- und Aus-
hubtransporten, zur Endgestaltung
und Rekultivierung der Abbaugebiete.
Ein weiteres Gesamtkonzept wurde
kürzlich vom Amt für Raument-
wicklung gestartet und behandelt 
den Raum Windlacherfeld/Glattfelden/
Weiach.

Bevölkerung ist sensibilisiert

In verschiedenen Abstimmungen der
letzten Zeit hat sich gezeigt, dass die
Bevölkerung der Landschaft verstärkt
Sorge tragen möchte. Die Annahme
der Zweitwohnungsinitiative auf Bun-
desebene, die Annahme der Kulturland -
initiative im Kanton Zürich, aber auch
das Scheitern von Golfplatzprojekten
auf regionaler und kommunaler Ebene
dokumentieren die Unzufriedenheit mit
der bisherigen Entwicklung. Daraus er-
gibt sich für Kanton, Regionen und Ge-
meinden die Verpflichtung noch sorg-
fältiger mit den Nutzungsansprüchen
an die Landschaft umzugehen.
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Kiesgruben verändern die Topografie einer Landschaft. Im Bild: Kiesabbau im Rafzer Feld.
Quelle: Wolfgang Wetter

Konzepte und Merkblätter
Mit dem Gesamtkonzept zum Kiesabbau im
Hardwald/Uster wird die Grundlage für die nach-
folgende Nutzungsplanung gelegt. Es zielt dar-
auf ab, dass dabei die betroffene Geländekam-
mer in ihrer Gesamtheit betrachtet wird und der
Kiesabbau der verschiedenen Gruben koordi-
niert wird.

Das Amt für Raumentwicklung hat mehrere
Merkblätter für das Bauen ausserhalb der Bau-
zone herausgegeben. Sie behandeln unter ande-
rem die Themen Wohnbauten, Ökonomie -
bauten und Pferdehaltung. Sie sind unter
www.are.zh.ch zu finden.

Zürich Luzern Aarau

Grundlage für die Nutzungsplanung Hardwald

Stadt Uster

Gesamtkonzept Hardwald

Bericht Nr.110803_B1/Z_11506 Zürich, 31. Mai 2012
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Voraussetzung
Neue Wohnbauten oder zusätzliche
Wohneinheiten sind unter nachfolgen-
den Voraussetzungen in der Landwirt-
schaftszone zonenkonform:
• Es handelt sich um einen Betrieb

nach Art. 7 des Bundesgesetzes über
das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) und;

• der Betrieb kann nicht von einer na-
hen Wohnzone (mind. 300 m Entfer-
nung) aus oder von einem, dem Inha-
ber bereits gehörenden, nahe gele-
genen Haus überwacht werden und;

• die Gebäude ordnen sich gut in die
bauliche und landschaftliche Umge-
bung ein und; 

• der Bedarf für die Baute ist betrieblich
ausgewiesen.

Wohnbauvorhaben im Berggebiet sind
im Einzelfall zu beurteilen.

Anordnung und Gestaltung
Es sind, soweit möglich, keine neuen Ge-
bäudevolumen zu schaffen. Der not -
wendige Wohnraum ist deshalb
grundsätzlich ein- oder anzubauen. 
Das Bauvorhaben erfordert eine gute ar-
chitektonische Gestaltung. Die gegebe-
ne, natürliche Geländeform ist bei der
Planung eines Neubaus miteinzubezie-
hen. Abgrabungen, Aufschüttungen,
Stützmauern und hohe Böschungen sind
zu vermeiden.
Zur Geländemodellierung dürfen des-
halb nur geringfügige Anpassungen vor-
genommen werden. 

Anrechenbare Flächen
Als anrechenbare Wohnfläche gilt die
Bruttogeschossfläche (BGF). Dazu zäh -
len alle Flächen, die als Wohnraum ge-
nutzt werden können, inklusive den Aus-
senwänden bis 35 cm Wandstärke. Ins-
besondere werden Büros im Wohn bereich,
Erschliessungen, Dachräume, – gemes-
sen ab einer lichten Höhe von 1 m und
mit einer Fensterfläche von einem Zehn-
tel der Bodenfläche – angerechnet. Die
Gebäude sind in der Regel auf 2 Ge-
schossen zu realisieren.

Wohnungen in der Landwirt-
schaftszone können in der 
Regel für die Betriebsleiter-
familie des Landwirtschafts-
betriebes im Sinne des BGBB
und die abtretende Gene-
ration geschaffen werden.

Landwirtschaftliches Wohnen
(Art. 16a Abs. 1 RPG / Art. 34 Abs. 3 RPV)

Nicht anrechenbare Fläche 
Dazu zählen Kellerräume, unausgebau-
te, unbeheizte und gering belichtete
Dachräume, Garagen, Schmutzschleu-
sen.

Gesuchsunterlagen 
• Baugesuchs- und Landwirtschafts-

formular (www.baugesuche.zh.ch).
• Pläne sämtlicher zum Betrieb

gehörenden Wohngebäude mit
Wohnflächenangaben (Grundrisse
und Schnitte).

• Berechnung der bestehenden und
neuen Bruttogeschossflächen. 

* Standardarbeitskräfte gemäss Berechnung ALN

01.10.2011

Wohnungstyp Max.
Fläche

SAK* Beurteilung

Bestehende
Betriebsleiterwohnung

220 m2 1,0 Abbruch mit Neubau
auf gleichen Standort
möglich

Neue
Betriebsleiterwohnung

220 m2 2,5 Aussiedlung mit Wohn-
haus, mind. 2,5 SAK

Altenteil für die abtreten-
de 2. Generation

120 m2 1,0 An- oder Einbau Wohn-
haus

120 m2 1,5 Neubau im Betriebs-
zentrum, wenn kein Ein- 
oder Anbau möglich ist 

Wohnung/Zimmer für
Angestellte

Nach
Bedarf

4,0 Nachweis über den
effektiven Bedarf 
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I. Gesetzliche
Rahmenbedingungen 

Die Haltung, Unterbringung und Füt-
terung von Pferden ist gemäss Raum-
planungsgesetz (RPG) für Landwirt-
schafts betriebe zonenkonform (Art.
16a RPG). Dagegen müssen sämtliche
Nebenanlagen im Zusammenhang mit
der Pferdehaltung, wie Ausbildungs-/
Reitplätze, Longierzirkel/Führanlagen,
Einzäunungen etc. gesondert geprüft
werden. 

Nach Möglichkeit sind Pferde in beste-
henden Bauten oder gegebenenfalls
in einem Anbau unterzubringen. 

Den Bauten dürfen keine überwiegen-
den öffentlichen Interessen wie z.B.
die Lage in einem Schutzgebiet (vgl.
Schutz verordnung) etc. entgegenste-
hen.

Die Tierhaltung hat gemäss Tierschutz -
verordnung (TSchV) zu erfolgen. 

a) Zonenkonforme Pferdehaltung
Der Betrieb muss mindestens 2/3 der
Grösse eines landwirtschaftlichen Ge-
werbes nach BGBB, d.h. 0.65 Stan-
dardarbeitskräfte (SAK) umfassen und
muss längerfristig Bestand haben.

Der Hof verfügt über eine ausreichen-
de betriebseigene Futtergrundlage
und die Pferde werden nicht überwie-
gend mit zugekauftem Futter ernährt. 
Neubauten im Hofbereich sind nur bei
landwirtschaftlichen Gewerben (1
SAK) in begründeten Fällen möglich,
sofern mindestens 8 Pferde gehalten
werden.

Die Aufzucht von Fohlen (bis 31/2 Jahre
alte Jungtiere) wird als zonenkonforme
landwirtschaftliche Tätigkeit eingestuft.
Diese Jungtiere werden bei der Berech-
nung der Obergrenze der Equiden
nicht angerechnet. Für die tiergerechte
Haltung sind lediglich entsprechende
Ausläufe notwendig. Für die Ausbil-
dung dieser Jungtiere sind allerdings
keine eventuell zusätzliche oder eigene
Bauten und Anlagen möglich. 

b) Zusätzliche Anforderungen
an die zonenkonforme
Pferdezucht 

Die / Der BetriebsleiterIn verfügt über
ausreichende Fachkenntnisse in der
Pferdezucht. Der Betrieb hält aner-
kannte Zuchttiere und kann marktge-
rechte Jungtiere (nachweisliche Zucht-
erfolge) vorweisen. Der Hof muss auch
ohne Pensionspferdehaltung ein aus-
reichendes Einkommen erzielen. Im
Übrigen verweisen wir auf die Broschü-
re «Pferd und Raumplanung» des Bun-
desamtes für Raumentwicklung (are). 

Das Merkblatt «Pferdehaltung auf Land-
wirtschaftsbetrieben» orientiert über die
generelle Bewilligungspraxis des Kantons
Zürich auf Betrieben mit mindestens 2/3
der Standardarbeitskraft für ein bäuerli-
ches Gewerbe. 
Es werden Kriterien für das Realisieren von
Stallungen und Infrastrukturanlagen auf-
gezeigt. 

Pferdehaltung auf Landwirtschaftsbetrieben
(Art. 16a und 24b RPG / Art. 34 und 40 RPV)

c) Reitzentren und
Pferdesportanlagen

Betriebe mit mehr als 24 Equiden
(Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel,
Ponys etc.) gelten als Reitzentren und
gehören in eine entsprechende Spezi-
alzone. Sie unterstehen somit der Pla-
nungspflicht. Diese Spezialzonen sind
auf die spezifischen Bedürfnisse des
Reitsports zugeschnitten und sind in
der Regel nur innerhalb des bestehen-
den Baugebietes oder am Rande von
Bauzonen möglich.

Die Ausbildung von Renn-, Dressur-,
Military-, Polo- und Springpferden ist
keine landwirtschaftliche Tätigkeit.
Die dazu erforderlichen Bauten und
Anlagen sind in einer Bauzone oder in
entsprechenden Spezialzonen zu reali-
sieren. 


